
  

Kritisches Hinterfragen

Unter der Überschrift »Rätselraten um einen neuen Arbeitslosentreff« berichtet eine
Lokalzeitung, demnächst werde sich in der Stadt eine neue Begegnungsstätte für
Arbeitslose etablieren, um die sich »mehr als eine Merkwürdigkeit« ranke. Eine
Koordinierung mit anderen, bereits erfolgreich arbeitenden, Einrichtungen habe es
nicht gegeben. Während in der Regel gemeinnützige Organisationen, die öffentliche
Hand oder eingetragene Vereine als Träger von Arbeitsloseninitiativen fungierten,
handele es sich beider neuen Organisation um eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung. Deren Gesellschafter sei nach eigenen Angaben als Honorarkraft in
Bildungseinrichtungen tätig, anderen Informationen zufolge arbeite er jedoch als
Steuerberater: Weiter wird berichtet, der Betroffene verwalte treuhänderisch Gelder
von Arbeitslosen. Er habe für die Begegnungsstätte öffentliche Gelder beantragt, u.
a. für eine Werkstatt, die gar nicht existiere. Der Antrag werde von der Stadt jedoch
nicht unterstützt, da es an einerkonkreten Projektbeschreibung fehle. Diese sei
notwendig, um kommerzielles Handeln unter Ausnutzung von Gesetzeslücken
auszuschließen. -Zwei Tage später berichtet die Zeitung, der Mann, der eine
»dubiose Begegnungsstätte für Arbeitslose« etablieren wolle, sei »auch politisch kein
unbeschriebenes Blatt«, er habe nämlich bei der Kreistagswahl für eine rechte Partei
kandidiert. - Daraufhin widerspricht der Betroffene in einer Stellungnahme, die die
Zeitung auch veröffentlicht, Einzelheiten der Berichterstattung. -Zwei Tage später
veröffentlicht die Autorin eine Kurzfassung ihrer beiden ersten Artikel. Dazu druckt
die Zeitung schließlich eine Gegendarstellung des Betroffenen ab, der sich auch
beim Deutschen Presserat beschwert. Ersieht Unwahrheiten mit Halbwahrheiten
vermischt, Vertraulichkeit gebrochen und Standesrecht verletzt. 

Der Deutsche Presserat weist die Beschwerde als unbegründet zurück. Er bejaht
grundsätzlich ein öffentliches Interesse an der gesamten Berichterstattung über die
Aktivitäten des Beschwerdeführers. Arbeitslose sind besonders schutzwürdig. Der
Umgang mit öffentlichen Geldern muß außerdem kritisch hinterfragt werden. Gegen
die Erwähnung, der Beschwerdeführer sei als Steuerberater tätig, bestehen weder
standesrechtliche noch andere Bedenken. Die Verfasserin des Artikels hatte bei ihrer
Recherche dazu eine eindeutige Auskunft der Kammer eingeholt. Auch über die
politischen Aktivitäten des Betroffenen durfte in diesem Zusammenhang berichtet
werden. Soweit in einzelnen Punkten Vertraulichkeit vereinbart worden sein sollte,
kann der Presserat keine Bewertung vornehmen, weil hier Aussage gegen Aussage
steht.
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Veröffentlicht am: 01.01.1990
Gegenstand (Ziffer): Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde (1);
Berufsgeheimnis (5);
Entscheidung: unbegründet 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

